
H--301'1 der Bcihgen Ztl den <:;t"'10i'F:rlrif'c)lP\1. Prot()~()nen de» Nationalrates 
-~---~_.. ." ·-·--·-"--xjv.·E;;';'t;·~~b~;~:p;;i~d~ .. _-

DER B UND E S 1'11 N IS TE R 
FDR BAUTEN UND TECHNIK 

21.10.101/96-1/1/77 

Parlamentarische Anfrage NI'. 1416 der 
Abg. Dr. Schwimmer und Gen.belr."Tem 
pelgassendurchbruch lf im Zuge der Bun­
desstrasse B 8. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 
Parlament 
1010Wien 

Wien, am Hi. Dezem.ber 1977 

-1''1-111 lAB 

g977 -12- 1 6 
zu 41f-16/J 

Auf die Anfrage Nr.1416, welche die Abgeordneten 

Dr.Schwimmer und Genossen am 19. 10. 1977. betreffend IlTempel­

gassendurchbruch" im 2uge der Bundesstrasse B 8 an mich gerich­

tet haben, beehre ich mich folgendes mitzutei,len: 

.?U 1:) 

Im BStG 1971 ist der Verlauf der AngererBundes-

strasse B 3 durch die Ortsangabe Wien/Urania (8 2) - Wlen/Reichs­

brücke. .. festgelegt worden. FUr den Tei1abschnitt Don2.ukanal.,. 

Praterstrasse wurde vom Amt der Wiener Landesregierung bereits 

im Jahre 1970 ein Generelles Projekt ausgearbeitet und vom Bundes­

ministerium für Bauten und Technik im Jahre 1973 mit Erlaß Z1. 541. 914-

II-9a/72 genehmigt, welches eine Führung der B 3 durch dfe Tempelgasse 

vorsieht. Die Trassenfestlegung gem. § 4 BStG.1971 für den Teilabschnitt 

Donaukanal-Tempelgasse /Praterstrasse erfolgte durch Verordnung VOl::1 

26.7.1973 (BGB1.Nr.409/1973 vom 17.8.1973). 

Zu dem o. a. genehmigten Generellen Projekt hat das Amt 

.der Wiener Landesregier.ung am 28.7.1976 den entsprechenden Detail­

bauentwurf 1975 vorgelegt. In diesem Detailbauentwurf ist die Trassen­

führung wie folgt vorgesehen: 
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Vordere Zollamtstrasse-Donaukanal Überquerung (neue Urania­

brücke) - Tempelgasse-Praterstrasse bis Praterstern. Der Detail­

entwurf 1975 wurde bisher noch nicht genehmigt, weil Detailfragen 

(insbesondere die Kosten) ungeklärt sind. Im Endausbau ist im Be­

reich der Tempelgasse eine Strassenbreite von 33, 0 111 vorgesehen, 

sodass umfangreiche Objekte abgerissen werden müssten. Im Vorla­

geberichtzum Detailprojekt 1975 wird vom A.mt der Wiener Landes­

regierung berichtet, dass wegen der grossen Schwierigkeiten und 

hohen Kosten hinsichtlich der Grundstückseinlösungen im Zuge der 

Tempelgasse beabsichtigt ist, zwischen der Ferdinand Strasse und 

der Praterstrasse in einer 1. Ausba.ustufe die B 8 als 2- spurige Rich·· 

tungsfahrbahn zur Praterstrasse ohne Eingriff in die Bebauung aus­

zuführen. 

Dem Bundesministerium für Bauten und Technik sind 

nachstehende Grundfreimachungen bekannt: 

1) Liegenschaft Untere Donaustrasse NI'. 27 (Ecke Tempelgasse 12), 

Eigentümer: Austria Versicherungsverein AG: Die Berufung über den 

Enteignungsbescheid Zahl MA 64-4875/73 vom 23.11.1976 ist derzeit 

im Bundesministerium für Bauten und Technik anhängig. 

2) Liegenschaft Ferdinandstrasse NI'. 22 (Ecke Tempelgasse 10). 

Eigentümer: Feldmann, Lewy u. a. : Der Enteignungsbescheid Zahl 

MA 64-4872/73 vom 24.9.1.976 ist rechtskräftig. 

3} Liegenschaft Tempelgasse NI'. 7 (Ecke Ferdinandstrasse 24); 

Das Enteignungsverfahren in 1. Instanz ist noch nicht abgeschlossen. 

Die Liegenschaft Tempelgasse Nr. 9 (Ecke Untere Donau­

strasse 29) wird nicht beansprucht, da die Baulinie gegenüber dem Haus 

Tempelgasse Nr. 9 eingerückt ist. 
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Die Frage ist durch die Beantwortung der Fragen 1 und 2 

für den Abschnitt Donaukanal-Tempelgasse-Praterstrasse teilweise be­

antwortet, ein Durchbruch von der Tempelgasse (Praterstrasse) zum 

Bayrischen Hof, der auf der Taborstrasse liegt, ist im. BStG nicht ver­

ankert und wurde planlich nicht vorgesehen. 

Zu 4:) 

Mit Ausnahme der im Pkt. 2 angeführten Absichtserklärung 

des Amtes der Wien:er Landesregierung, wegen der grossen Schwierig­

keiten und hohen Kosten hinsichtlich der Grundstückseinlösungen im Zuge 

der 'I'empelgasse und einer 1. Ausbaustufe zwischen der Ferdinandstrasse 

und der Praterstrasse eine 2-spurige Richtung sfahrb ahn zur Praterstrasse 

ohne Eirigriff in die Bebauung auszuführen, liegen dem Bundesministerium 

für Bauten und Technik bis zum heutigen Tage keine offiziellen Anträge für 

eine Abänderung des Verlaufes der B 8 im 2. vViener Gemeindebezirk vor. 

Planungsänderungen sind im Prinzip immer möglich, so lan­

ge ein" Bauwerk noch nicht besteht. Voraussetzung für eine Zustimmung des 

Bundesministeriums zu Planungsänderungen ist jedochp dass die Planungen 

durch die Bestimmungen des Bundesstrassengesetzes gedeckt sind und das 

entstehende Netz den funktionellen und verkehrstechnischen AI1.1orderungen 

entspricht. Im Bundesministerium für Bauten und Techryiki liegen derzeit 

keine Varianten für eine allfällige anderweitige FÜhruJg 
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